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Zur Frage der Doppelverbeitragung 

 

1 Zur Doppelverbeitragung im eigentlichen Sinn 

 

Mit Doppelverbeitragung sind im Bereich der betrieblichen Altersversorgung die Fälle gemeint, in de-

nen sowohl auf der Beitragsseite als auch auf der Leistungsseite Beiträge zur Kranken- und Pflege-

versicherung erhoben werden. In aller Regel sind Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung abga-

benfrei, die Leistungen werden verbeitragt. Hierfür wird nach § 248 SGB IV der volle Beitrag 

erhoben, der allein von den Rentnerinnen und Rentnern zu zahlen ist. 

Gleichwohl gibt es einige Konstellationen, in denen es tatsächlich zu einer doppelten Verbeitragung 

kommt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund wendet sich gegen jede Doppelverbeitragung, da hier-

durch Wertungswidersprüche zutage treten: Einerseits sollen die Beschäftigten die betriebliche Al-

tersversorgung nutzen, um sich gegen das gewollt sinkende Rentenniveau in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung abzusichern, andererseits wird die Vorsorgeleistung durch Entgeltumwandlung 

wesentlich unattraktiver gemacht, wenn die Beitragsleistung aus verbeitragtem Einkommen finan-

ziert wird und die Rentenzahlung nochmals verbeitragt wird.  

1.1 Beiträge zu Direktversicherungen und Pensionskassen nach 

§ 40 EStG a.F.  

 

Beiträge, die nach § 40 EStG alter Fassung besteuert wurden und aus laufendem Entgelt umgewan-

delt wurden, waren nach altem Recht zu verbeitragen, während die Versorgungsbezüge nach dem 

Inkrafttreten des GKV-Modernisierungsgesetzes (GMG) mit dem vollen Beitragssatz zu verbeitragen. 

Die Regelung wurde ohne Vertrauensschutz eingeführt und führt nach Auffassung des DGB zu unbil-

ligen Ergebnissen. 

Hier besteht aus Sicht des DGB gesetzgeberischer Handlungsbedarf, eine Lösung dieses Problems 

dürfte aber mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein. Es dürfte bereits schwerfallen zu erfas-

sen, wer und wie viele überhaupt von der Regelung betroffen sind, das erschwert die Einschätzung 
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der Kosten einer Neuregelung. Zudem würde eine gesetzliche Lösung voraussichtlich nur die zukünf-

tigen Verbeitragungen betreffen, die Betroffenen der letzten zwölf Jahre würden von einer Neurege-

lung nicht profitieren. Da Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung aus naheliegenden Gründen 

über einen langen Zeitraum angespart werden, sollte der Gesetzgeber sich jedoch nicht auf eine Lö-

sung durch Zeitablauf verlassen.  

1.2 Fortsetzung mit eigenen Beiträgen bei Pensionskassen 

 

In Fällen, in denen sich die Arbeitnehmerin bzw. der Arbeitnehmer nach dem Ausscheiden von sei-

nem Recht Gebrauch macht, das Versicherungsvertragsverhältnis mit eigenen Beiträgen fortzufüh-

ren, finanziert er diese Fortführung mit seinem Nettoeinkommen, also verbeitragtem Einkommen. 

Das Bundessozialgericht hat in seinem Urteil vom 23. Juli 2014 entschieden, dass die Leistungen aus 

der Pensionskasse in voller Höhe verbeitragt werden müssen. Zur Begründung führte es an, der 

Durchführungsweg der Pensionskasse würde bei der Fortführung nie verlassen, sei also bei der nach 

ständiger Rechtsprechung des Bundessozialgerichts vorzunehmenden institutionellen Abgrenzung 

also immer noch der betrieblichen Altersversorgung zuzurechnen. 

Danach zählen zu den Renten der betrieblichen Altersversorgung alle Bezüge von Institutionen, bei 

denen in typisierender Betrachtung ein Zusammenhang zwischen der Zugehörigkeit zu diesem Ver-

sorgungssystem und dem Erwerbsleben besteht. Die Modalitäten des individuellen Rechtserwerbs 

bleiben dabei ebenso unberücksichtigt wie die Frage eines nachweisbaren Zusammenhangs mit dem 

Erwerbsleben im Einzelfall. Ausgehend davon sind Leistungen, die von einer Pensionskasse gewährt 

werden, beitragsrechtlich stets Bezüge der betrieblichen Altersversorgung. 

Während also bei Direktversicherungen bei privater Fortführung als Versicherungsnehmer nur der 

Anteil zu verbeitragen ist, der auf die Beitragszahlung im Beschäftigungsverhältnis zurückzuführen 

ist, kommt es bei der Fortführung von Pensionskassenverträgen immer zu einer Verbeitragung der 

Leistung. Diese formalistische Betrachtungsweise überzeugt nicht und führt zu einer nicht nachvoll-

ziehbaren Ungleichbehandlung. 

Gegen das Urteil des Bundessozialgerichts ist unter dem Aktenzeichen 1 BvR 249/15 Urteilsverfas-

sungsbeschwerde erhoben worden. 

Hier sehen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ebenfalls gesetzgeberischen Handlungsbe-

darf. 

1.3 Riesterprodukte in der betrieblichen Altersversorgung 

 

Auch wer die Riesterförderung im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung in Anspruch nehmen 

möchte, muss verbeitragtes Nettoeinkommen dafür einsetzen. Dies macht die Entgeltumwandlung 

gerade für Geringverdienerinnen und Geringverdienern unattraktiv. Der DGB und seine Mitgliedsge-

werkschaften fordern daher die Einführung eines steuerfinanzierten Förderbeitrags für Geringverdie-

nerinnen und Geringverdiener in der betrieblichen Altersversorgung. Im Rahmen dessen ließe sich 

auch die Doppelverbeitragung lösen. Dies ist einer der Ansatzpunkte, die der DGB bei der Diskussion 

um die Reform der betrieblichen Altersversorgung einfordert. 
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Soll die betriebliche Altersversorgung für Geringverdienerinnen und Geringverdiener attraktiv ge-

macht werden, wäre dies eine wichtige Stellschraube, zumal die dritte Säule der Alterssicherung, die 

steuerlich geförderte private Vorsorge, nach unseren Analysen gescheitert ist.  

Colorandi causa gibt der DGB allerdings zu bedenken, dass die Entgeltumwandlung für Geringver-

dienerinnen und Geringverdiener nur sehr eingeschränkt tauglich ist, das sinkende Rentenniveau der 

gesetzlichen Rentenversicherung aufzufangen, weil die Entgeltumwandlung das beitragspflichtige 

Einkommen – und damit die Rentenanwartschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung – verrin-

gert.  

2 Zur Doppelverbeitragung im weiteren Sinn 

 

Etwas unpräzise ist auch dann von einer Doppelverbeitragung die Rede, wenn von der Regelung ge-

sprochen wird, wonach für Leistungen der betrieblichen Altersversorgung der volle Beitragssatz fällig 

wird, der von der Rentnerin bzw. dem Rentner allein zu tragen ist. Es handelt sich hier im strengen 

Wortsinn nicht um eine Doppelverbeitragung, sondern um eine Diskussion um die Höhe des (in der 

Regel nur einmal) zu tragenden Beitrages. 

Der DGB ist der Auffassung, dass zur vor dem Jahr 2004 geltenden Regelung zurückgekehrt werden 

sollte. Durch die Verbeitragung mit dem vollen Beitragssatz werden Rentnerinnen und Rentner über-

mäßig belastet, weil der Beitrag nicht paritätisch getragen werden kann. 

Der Gesetzgeber macht die betriebliche Altersversorgung dadurch unattraktiv, obwohl es sein erklär-

tes Ziel ist, die Verbreitung der betrieblichen Altersversorgung zu fördern. Die Verbeitragung mit 

dem vollen Beitragssatz schadet der Akzeptanz der betrieblichen Altersversorgung, die eigentlich 

dazu dienen soll, die Lücken in der Alterssicherung zu schließen, die das sinkende Rentenniveau der 

gesetzlichen Rentenversicherung reißt. 

 

Zur Frage der Bürgerversicherung 

 

Eine nachhaltige und solidarische Finanzreform der GKV muss an den strukturellen Ursachen der Fi-

nanzierungsschwächen ansetzen und die soziale Nachhaltigkeit sicherstellen. Oberstes Ziel ist die 

nachhaltige Gewährleistung einer bedarfsgerechten, wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Ge-

sundheitsversorgung aller Bürgerinnen und Bürger. Dazu gehört die Entwicklung und Verfügbarkeit 

von Strukturen und Leistungen einer hochwertigen und vollständigen, den medizinischen Fortschritt 

ermöglichenden und berücksichtigenden Krankenversorgung. Zweitens sollen einseitige finanzielle 

Belastungen der GKV-Mitglieder überwunden werden. Dafür ist es erforderlich, das Sachleistungs- 

und Solidarprinzip in der GKV zu stärken. Das trägt dazu bei, dass alle Menschen im Lande ohne An-

sehen ihrer sozialen Lage jederzeit einen durch Rechtsanspruch gesicherten und barrierefreien Zu-

gang zu dieser Krankenversorgung haben. 

Diese Punkte sind als Weiterentwicklung der GKV als einheitliches, solidarisch finanziertes und öf-

fentliches Krankenversicherungssystem zu verstehen. Vom DGB und seinen Mitgliedsgewerkschaf-

ten, aber auch von Verbänden und Parteien wird diese Weiterentwicklung auch mit dem Begriff Bür-

gerversicherung verbunden. Leitgedanke ist eine Ausweitung der solidarischen 
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Finanzierungsgrundlagen, so dass sich alle Bürgerinnen und Bürger nach ihrer wirtschaftlichen Leis-

tungsfähigkeit am Solidarausgleich beteiligen. 

Für die Realisierung eines einheitlichen Krankenversicherungssystems ist es erforderlich, die bislang 

außerhalb der Gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Personengruppen nach und nach in 

ein einheitliches Versicherungssystem einzubeziehen. Das Geschäftsmodell „Private Krankenvollver-

sicherung“ der PKV-Unternehmen entzieht den gesetzlichen Krankenkassen wichtige Beitragsein-

nahmen. Außerdem sind beihilfeberechtigte Personen (Beamtinnen und Beamte) faktisch Zwangs-

kunden der PKV-Unternehmen, die in weiten Einkommensbereichen auch den über der GKV 

liegenden Kostensteigerungen nahezu schutzlos ausgeliefert sind.  

Da für die vollständige Realisierung eines einheitlichen Krankenversicherungssystems ein langer 

Übergangszeitraum erforderlich ist, sollte möglichst umgehend eine Einbeziehung der PKV-Unter-

nehmen in einen systemübergreifenden Finanzausgleich erfolgen. Dadurch würden sofort deutlich 

mehr Finanzierungsgerechtigkeit hergestellt und positive Beitragssatzeffekte erzielt werden. 

 


